
 

 

 

 

Warum muss das Schulgeld immer für den Zeitraum 01.08. und bis zum 31.07. des Folgejahres 
gezahlt werden, wenn dort bereits schon bzw. noch Sommerferien sind? 
 
Beim Schulgeld handelt es sich um einen Jahresbeitrag für ein Schuljahr. Unabhängig von den 
Ferienzeiten läuft ein Schuljahr immer vom 01.08. bis zum 31.07. des darauffolgenden Kalenderjahres.  
 
 
 


